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Impfung im Netzwerk Impfung im Netzwerk

Auf einen Blick

Gratisimpfaktion  
von 0 bis 15

Seit fast zwei Jahrzehnten ist die Gratis
impfaktion in Österreich eine wesentli
che Säule der öffentlichen Gesundheits
vorsorge. Das von Bund, Ländern und 
Sozialversicherung in Österreich ge
meinsam finanzierte, kostenfreie Impf
programm ermöglicht Säuglingen und 
Kleinkindern sowie Kindern und Jugend
lichen bis zum Ende des Pflichtschulal
ters – und im Fall von MMR auch Er
wachsenen ohne Altersbegrenzung – die 
Schutzimpfungen gegen die wichtigsten 
Infektionskrankheiten gratis zu erhalten.

Vom Impfplan ... 
Die Expertinnen und Experten des na
tionalen Impfgremiums (siehe Kasten) 
beraten das Bundesministerium für Ge
sundheit auf Basis der neuesten 
wissenschaftlich medizinischen Er
kenntnisse. Auf dieser Grundlage er
stellt das Bundesministerium jährlich 
den weiterentwickelten und aktuali
sierten Österreichischen Impfplan, der 
am Österreichischen Impftag Mitte 
Jänner präsentiert und auf der Website 
des Ministeriums (www.bmgf.gv.at/
home/Impfplan) veröffentlicht wird. 
Er enthält mit die empfohlenen Imp
fungen für alle Altersgruppen, von den 
Grundimmunisierungen für Säuglinge 
über die speziellen Empfehlungen für 
besonders gefährdete bzw. spezielle 
(etwa Schwangere, stillende Frauen) 
Personengruppen, bis hin zu den Imp
fungen für SeniorInnen und Reisende 
sowie allgemeine Erläuterungen zu 
spezifischen Impfthemen (z. B. Kontra
indikationen, Adjuvantien, Impfungen 
bei Allergie u. a. m.). Der Impf  plan bil
det auch die Basis für das Gratisimpf
programm in Österreich.

... über die Ausschreibung 
Parallel mit der Veröffentlichung des 
Impfplans erfolgt auch die Veröffentli
chung jener Impfstoffe, die im kosten
freien Gratisimpfprogramm ab Februar 

des laufenden Jahres – bis Ende Jänner 
des Folgejahres – Verwendung finden. 
Der Festlegung, welcher Impfstoff vom 
Bund angekauft wird und gratis verab
reicht werden darf, geht ein umfassen
des Ausschreibungsverfahren der Bun
desbeschaffungsbehörde voraus, in 
dem der angebotene Preis eine wichti
ge, aber nicht alleinige Rolle für die 
Entscheidung spielt. Die Distribution 
der Gratisimpfstoffe zum Großhandel 
erfolgt über ein eigenes Bestellproze
dere zwischen Bund, Land und Liefer
firma. Der pharmazeutische Großhan
del – in der Steiermark Herba Chemosan 
– übernimmt die Verteilung an die öf
fentlichen Apotheken bzw. an die 
Hausapothekenführenden ÄrztInnen.

... und die Gratisimpfaktion 
Die Umsetzung und Abwicklung der öf
fentlichen GratisImpfaktionen ist den 
einzelnen Bundesländern überantwor
tet. Daher erfolgt diese in – fast – jedem 
Bundesland unterschiedlich. In der 
Steiermark wickelt die Wissenschaftli
che Akademie für Vorsorgemedizin 
(WAVM) seit 1999 im Auftrag des Lan
des Steiermark die Gratisimpfaktionen 
bei niedergelassenen ÄrztInnen über 
das Scheckheft „Gesundheit für Eltern 
und Kind“, das „Bonheft für Schulkin
der und Jugendliche“ und die „Bonbö
gen für MMR in jedem Alter“ ab. 

... bis zur Impfdatenbank 
Daneben führt die WAVM auch die Stei
rische Impfdatenbank, in der die Imp
fungen der niedergelassenen ÄrztIn
nen, der AmtsärztInnen in Schulen, 
Gesundheitsämtern, des Magistrates 
Graz und der reisemedizinischen Impf
stelle des Landes zusammenfließen. 

Nationales Impfgremium 
Feb. 2017

Dr. Bernhard Benka, MSc (BMGFAbt. 
III/4), Dr. Karin Haar, MMed, MPH ( MGF
Abt. III/7), Univ. Prof. Dr. Heidemarie 
Holzmann (MedUniWien), Dr. Maria Kit
chen, MSc (Univ.Klinik Innsbruck), Univ. 

Prof. Dr. Herwig Kollaritsch (MedUniWi
en), Univ. Prof. Dr. Michael Kundi (Med
UniWien), Dr. Georg Palmisano (Landes
sanitäsdirektor OÖ), Priv. Doz.Mag. Dr. 
Maria PaulkeKorinek, PhD (BMGFAbt. 
III/7), Mag. Daniela Philadelphy (AGES
Medizinmarktaufsicht), Doz. Dr. Pamela 
RendiWagner, MSc (BMGFSektionslei
terin III), Dr. Barbara Tucek, MSc (AGES), 
Univ. Prof.in Dr.Ursula Wiedermann
Schmidt, PhD (MedUniWien), Univ. Prof. 
Dr. Werner Zenz (MedUniGraz), Prim. 
Univ. Prof. Dr. Karl Zwiauer (Landeskli
nikum St. Pölten)

> Österr. Bundesministerium für 
Gesundheit – Impfen 

 http://bmg.gv.at/Impfen
> Österr. Bundesamt für Sicherheit im 

Gesundheitswesen 
 http://www.basg.gv.at
> Zentrum für Reisemedizin 
 http://www.reisemed.at
> Gesundheit – Land Steiermark 
 http://www.gesundheit.steiermark.at
> Abteilung 8 Gesundheit, Pflege und 

Wissenschaft FA Gesundheit und 
Pflegemanagement

 http://www.verwaltung.steiermark.at/
cms/ziel/74835370/DE

> Website der Wissenschaftlichen 
Akademie für Vorsorgemedizin 
https://www.vorsorgemedizin.st

> World Health Organization WHO 
http://www.who.int

> ECDC European center for disease 
prevention and control 

 http://ecdc.europa.eu
>  EUROSURVEILLANCE: Europe‘s 

journal on infectious disease epide
miology, prevention and control 
http://www.eurosurveillance.org/

> The Global Polio Eradication Initiative 
 (WHO, UNICEF, CDC) 
 http://www.polioeradication.org/
> PaulEhrlichInstitut 
 http://www.pei.de/ 
> RobertKochInstitut 
 http://www.rki.de

GEMEINSAM 
AN EINEM STRANG
Der steirische Weg ist ja be
kanntlich für manche mitunter 
etwas befremdlich, vielleicht 
auch ein wenig besorgniserre
gend. ABER: Manchmal benei

det man  die  „Wilden hinterm Semmering“ auch um ihren 
konsensuellen, kooperativen, sachorientierten Umgang – wo 
nicht enge Partei grenzen den Maßstab setzen, sondern „die 
Leut“. Das gilt nicht nur für die hohe Politik, sondern auch 
fürs Gesundheitswesen. Etwa indem Ärzte und Apotheker
schaft an einem gemeinsamen Strang ziehen, um die Durch
impfungsraten möglichst hoch zu halten – und das seit Jah
ren und über alle allfälligen „Stallgerüche“ hinweg. 

Deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass wir mit 
dieser „Apothekenspezial“Ausgabe des ÄrzteNewslet
ters faktum der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorge
medizin jetzt sozusagen einen „Schwarzaufweiß“Beleg 
für die Kooperation dieser beiden so „leidenschaftlich ei
genständigen“ Professionen in den Händen halten: Ge
meinsam an einem Strang eben – weil es wichtig für die 
Infektionsprävention ist. Dass wir immer mehr miteinan
der und weniger – nicht gegen, aber vielleicht doch auch 
– aneinander vorbei tun, zeigt sich erfreulicherweise ja 
auch, wenn uns von Jahr zu Jahr mehr Apothekerinnen und 
Apotheker bei den steirischen Impftagen als Gäste die Ehre 
geben und herzlich willkommen sind!  Diese Kooperation 
wollen – und sollen! – wir weiter vertiefen, im direkten 
Kontakt mehr spezifische Informationen und Kenntnisse 
austauschen. Auch im Einzelfall, etwa bei unklaren Ver
schreibungen: Bitte einfach zum Telefon greifen und die 
Ärztin/den Arzt kontaktieren, statt sich – laut oder leise –  
„zu giften“ (ich hoffe, Sie verzeihen die berufsspezifische 
Wortwahl) und damit vielleicht auch den einen oder ande
ren Kunden/Patienten zu verunsichern. Dass die Apothe
ken Tag für Tag ihr Bestes zum Wohl der Menschen leisten, 
zeigt sich nicht nur vor, sondern auch hinter der Tara (...
auch das kann, wie Sie soeben lesen, von Ärzten bemerkt 
werden:) Die Breite des Sortiments an vor Ort lagernden 
Impfstoffen und Medikamenten ist in den letzten Jahren 
deutlich gewachsen – was sicherlich kostet, aber eben auch 
viel bringt und wofür ärztlicherseits auch Dank gebührt.

In diesem Sinne: Packen wir´s gemeinsam weiter an – da
mit Infektionen möglichst keine Chance bekommen!

MR Dr. Jörg Pruckner, Obmann

IMPF-FAKTEN
Impfen ist die beste, effizientes
te und preiswerteste Vorsorge
maßnahme. Factum. Vor Ein
führung der FSMEImpfung gab 
es in Österreich jährlich über 
500 FSMEFälle, seither ist die 
Zahl auf etwa 50 pro Jahr gesunken. Factum. Das ehrgeizige 
Ziel der WHO, die Welt für polio und masernfrei zu erklä
ren, konnte noch nicht erreicht werden. Factum. Die Impf
moral in Österreich ist hundsmiserabel, bei der Influen
zaimpfung sind wir europaweites Schlusslicht. Factum.

Trotz dieser Fakten feiern Impfgegner mit krausen, unhalt
baren Argumenten, gefakten Statistiken und „Studien“ 
fröhliche Urständ‘. Die Impfraten sinken, es werden Ma
sernPartys „gefeiert“, vermeidbares Leid wird verursacht, 
Kinder sterben – vermeidbar. Wie sollen wir aufklären, 
wenn Angehörige von Gesundheitsberufen als ungeimpfte 
Überträger tödlicher Infektionen aktenkundig werden?  
Wir werden neue Konzepte brauchen, neue Strategien. Einen 
anderen Zugang zu Impfskeptikern und wieder einen ande
ren zu Impfgegnern. Vielleicht müssen wir die Argumentati
on gegenüber den Medien überdenken, die breite Öffentlich
keit anders informieren. Mit anderen Testimonials, Fakten, 
Argumentarien überzeugen, mehr Bilder im Kopf erzeugen. 
Es wird jedenfalls einen breiten Schulterschluss aller mögli
cher health professionals brauchen, die im Impfwesen invol
viert sind: öffentliche Stellen wie Ministerium und Amtsärz
te, Spitals und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, 
Apothekerinnen und Apotheker, DGKS und Pflegeberufe, die 
Sozialversicherungen, Krankenhausbetreiber und Impfstoff
hersteller. Wir Apotheker leisten in diesem Bereich seit Jahr
zehnten unseren Beitrag mit Beratung, Aufklärung, Motivati
on und Logistik. 

Hohe Durchimpfungsraten, Herdenimmunität, Reduktion 
vermeidbarer Infektionen – das müssen unsere gemeinsa
men Ziele sein. Mein Dank gilt allen, die konstruktiv zur Er
reichung dieser Ziele zusammenarbeiten, wie in diesem Fall 
der WAVM mit Dr. Jörg Pruckner an der Spitze. Ebenso meine 
Bitte, die Anstrengungen fortzusetzen und zu intensivieren. 
Zum Beispiel dafür, dass die WHO bald die Welt für polio 
und masernfrei erklären kann.
Mit stichhaltigen, kollegialen Grüßen

Dr. Gerhard Kobinger, Präsident

Infektion und Impfung 
im WWW: 
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In der Steiermark werden für den kos
tenlosen Bezug von Impfstoff und Imp
fung im Rahmen der öffentlichen Gra
tisimpfprogramme das „Scheckheft 
Gesundheit für Eltern und Kind“ bzw. 
im Pflichtschulalter eigene Impf bon
hefte/bögen verwendet. Zahlreiche öf
fentliche Stellen sind in die adminis
trative Abwicklung der Gratisimpfungen 
eingebunden und deren gute Koopera
tion ist für ein reibungsloses Funktio
nieren und Adaptieren der Gratisimpf
aktionen verantwortlich. 

Wie funktioniert die 
steirische Gratisimpfaktion?
Die Basis für den Gratisbezug von Imp
fung und Impfstoff bilden barcodierte 
Bons, die via Scheckheft Gesundheit für 
Eltern und Kind (Abb. 1) bzw. Bonheft 
im Schulalter (Abb. 2) an anspruchsbe
rechtigte Kinder/Jugendliche bzw. deren 
Eltern ausgegeben werden. Das Scheck
heft, das die Grundimmunisierungen im 
Säuglings und Kleinkindalter abdeckt, 
wird in den meisten Fällen bereits bei 
der Geburt im Krankenhaus ausgege
ben, die Impfgutscheine für 7 bis 
15Jährige sind bei den Haus oder Kin
derfacharztInnen erhältlich.

Damit die Impfgutscheine (Abb. 3) und 
Rezeptabschnitte – das ist immer der 
äußerst rechte Abschnitt – gültig sind 
und für Impfstoffbezug und Gratisimp
fung verwendet werden können, muss 
das Personendatenblatt (Abb. 4) voll
ständig ausgefüllt und mit Stempel und 
Unterschrift der ausgebenden Stelle 
und der Erziehungsberechtigten verse
hen und an die WAVM geschickt wor
den sein. 

Beim Scheckheft bleibt der ausgefüllte 
Durchschlag des Datenblattes im Heft, 
das Original sollte bereits von Kran
kenhaus/Arzt abgetrennt und an die 
WAVM übermittelt worden sein. 

Umsetzung Gratisimpfung
Vom Impfbon bis zur epidemiologischen Auswertung.

Info Gratisimpfaktion

! Rezeptabschnitte sind nur in Verbin-
dung mit dem Scheckheft/Bonheft gül-
tig. Lose Rezeptabschnitte sollen in der 
Regel nicht angenommen werden ! 

Für den Bezug des Gratisimpfstoffes in 
öffentlichen Apotheken füllt die Ärz
tin/der Arzt die Vorderseite des ent
sprechenden Rezeptabschnittes aus 
und kreuzt – falls mehr als ein Impf

aut simile

Rotavirus 1. Teilimpfung

1. TI: ab vollendeter 6. Lebenswoche

Stempel & Unterschrift Ärztin/Arzt
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für die Praxis
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Bitte ankreuzen: aut simile
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IMPFGUTSCHEIN für Ärztin/Arzt
RTV 1. Teilimpfung
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Stempel & Unterschrift Ärztin/Arzt

Ankreuzen:   Ich ersuche um Anweisung des aktuell gültigen ...

Impf honorars
Hausapothekenhonorars 
zzgl. 20% MwSt.

Vorname

Nachname

DATEN KIND: bitte gut leserlich ausfüllen!

Vorname

DATEN KIND: bitte gut leserlich ausfüllen!

Nachname

SV-Nr. 

REZEPT für die Apotheke
RTV 1. Teilimpfung
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Abb. 3 Bons für RTV 1. TI
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1. TI: ab vollendeter 6. Lebenswoche 1. TI: ab vollendeter 6. Lebenswoche

IMPFBESTÄTIGUNG für die PRAXIS

Dieser Abschnitt dient als Impf bestäti
gung für die Praxis und verbleibt, 
gleich sam als Abschrift der Rechnung, 
in der Ordination.

INFORMATION für PRAXIS 
und/oder 
HAUSAPOTHEKE

Die Honorare für die Verabreichung von 
Impfungen sind nicht mit Mehrwert 
oder Umsatzsteuer belegt. 

Zu den Honoraren für die Hausapo
theke kommen 20 % Mehrwertsteuer 
hinzu. 

Die Verantwortung für die korrekte 
steuerliche Abwicklung liegt bei der 
bzw. dem hausapothekenführenden 
Ärztin/Arzt.

1. TI: ab vollendeter 6. Lebenswoche

ROTAVIREN
… verursachen Brechdurchfälle, Er 
brechen, Durchfall, oft auch Fie ber, 
eventuell Ohrenschmerzen. Die 
schweren (wässrigen) Durchfälle 
mit rasantem Flüssig keits verlust 
können zu „Austrocknung“ und 
zum Kreislaufversagen führen.

Wann soll Ihr Kind 
nicht geimpft werden?
Akute fieberhafte Erkrankungen, 
ab geschwächte Immunabwehr, 
Durchfall, Erbrechen, schwere 
Darmerkrankungen und fehlbil
dungen, bekannte Unverträglich
keit auf Bestandteile des Impfstoffs. 

Da v.a. nach der 1. Teilimpfung über 
mehrere Tage hinweg Impfviren mit 
dem Stuhl ausgeschieden werden, 
ist der Kontakt mit immunge
schwächten Personen zu vermei
den und gute Händehygiene nach 
dem Windelwechsel nötig. 

Für weitere Informationen und 
mögliche ImpfNebenwirkungen 
fragen Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt 
bzw. lesen Sie die Fachinformation 
auf www.bmg.gv.at/Impfen. Wei
terführende Informationen finden 
Sie auch auf: www.impfwissen.st

Stempel & Unterschrift der Apotheke

1. TI: ab vollendeter 6. Lebenswoche

des vorne bezeichneten aus dem öffentlichen 
Kontingent bezogenen Impfstoffes.

Honorar für Lagerung, Distribution und Ab gabe. 

Weisen Sie den Abholer bitte auf die Einhaltung der 
Kühlkette lt. Angaben des Herstellers hin. 

Gutscheinabschnitte sind nur in Verbindung mit 
dem ganzen Heft gültig.

Zur VERRECHNUNG mit der
PHARMAZEUTISCHEN GEHALTSKASSE

Ausgabedatum Impfstoff

ABSCHNITT FÜR ÄRZTIN/ARZT
Dieser Abschnitt weist die Verabreichung der vorne ange
führten Impfung nach – und ist damit die Basis zur Hono
rierung. Gültig sind nur GutscheinAbschnitte, die von 
ÄrztIn/Ordinationshilfe aus dem Scheckheft herausgetrennt 
wurden. Lose Abschnitte sind ungültig. Die Impfung bzw. 
HAPOVergütung muss von den PatientInnen selbst bezahlt 
werden. Falls ein Scheckheft vergessen wurde, ist die Imp
fung den PatientInnen zu verrechnen, refundieren Sie das 
Honorar für Impfung/Impfstoff, wenn das Heft nachgebracht 
wird.
BITTE: Füllen Sie den GutscheinAbschnitt vollständig und 
leserlich aus, kreuzen Sie die zutreffenden Punkte an und 
versehen Sie ihn mit Ihrem Stempel und Ihrer Unterschrift, 
damit das Honorar an Sie als ausstellende/n Ärztin/Arzt 
überwiesen werden kann. Die Ärztin/der Arzt verpflichtet 
sich, sich am offiziellen Impfplan zu orientieren und die Ein
haltung der Kühlkette im eigenen Einflussbereich zu gewähr
leisten. 
Senden Sie die ausgefüllten, abgetrennten Gutschein-
Abschnitte wöchentlich an die Wissenschaftliche Akademie 
für Vorsorgemedizin, Radetzkystraße 9/1, 8010 Graz.
MELDUNG UNERWÜNSCHTER ARZNEIMITTELWIRKUNG:
BAGS/AGES, Institut für Pharmakovigilanz, Traisengasse 5, 
1200 Wien, www.basg.gv.at

Bitte kleben Sie die Chargennummer in dieses Feld

scheckheft_2017_weiß.indd   20 13.02.2017   12:47:24

Abb. 5 Rezeptabschnitt 
Vorder- und Rückseite

Gratisimpfungen für 
Schulkinder und Jugendliche

Fotolia

jugendliche_scheckheft_briefgest.indd   1 23.03.2016   10:29:29

Abb. 2 Bonheft im Schulalter

5

MEMO FÜR ÄrztInnen: Sämtliche Angaben müssen vollständig und leserlich sein. Sowohl die Unterschrift des/der Übernehmers/in (im Regelfall der Mutter) wie auch Ordinationsstempel und Unterschrift der Ärztin/
des Arztes sind auf der Rückseite unbedingt auszufüllen, damit die Impfbons eingereicht und verrechnet werden können. Bitte trennen Sie das Original des Datenblattes aus dem Heft und senden Sie es umgehend 
an die Wiss. Akademie für Vorsorgemedizin, Radetzkystraße 9/1, 8010 Graz. Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: Tel. 0316/829727, Fax 0316/831411, email: akademie@vorsorgemedizin.st
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KFA Magistrat Graz Gewerbl. WirtschaftBauern AndereEisenbahner / BergbauGKK BVA

Titel Dr. Mag. Mag. (FH) DI DI (FH) BA MA Dipl.Päd.
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Abb. 4 Datenblatt Vorder- und Rückseite

Bestätigung und Kenntnisnahme
Ich bestätige, dass ich das Scheckheft „Gesundheit für Eltern und Kind 2017“ übernommen habe und meine Angaben vollständig und richtig sind. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass die Abwicklung und Verrechnung der Impfungen edvgestützt mit den dazu nötigen Daten erfolgt, sobald ich das Scheckheft entgegennehme und Lei
stungen daraus beziehe.  Ich gestatte, dass meine und die Daten meines Kindes in der Impfdatenbank des Landes Steiermark gespeichert werden und dass berechtigte 
ÄrztInnen oder Krankenanstalten online in der Impfdatenbank des Landes Steiermark einsehen können, welche Impfungen mein Kind erhalten hat. Auf schriftliche 
Anfrage erhalte ich Auskunft darüber, welche Daten von mir und meinem Kind gespeichert sind.  

Ich stimme zu, dass mein/e Ärztin/Arzt sowie die Krankenanstalt mich oder mein Kind vom Informationsservice abmeldet, wenn persönliche oder medizinische 
Gründe vorliegen und DatenÄnderungen, die für das Impfprogramm oder den MutterKindPass wichtig sind, an das ElternKindInfoservice übermittelt. 

Ich bestätige, dass ich für das vorne angeführte Kind noch kein Impfscheckheft bekommen habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich z. B. bei Verlust keinen Anspruch auf 
ein weiteres Heft habe und dem Land Steiermark die Kosten ersetzen muss, falls ich ein zweites Heft erwirke. Impfstoffe und Impfungen sind dann selbst zu bezahlen. 
Ich stimme zu, dass ich regelmäßig, schriftlich und kostenlos über meine MutterKindPass und Impftermine sowie über Gesundheitsvorsorge informiert werde. 

Zur Information: Die Gutschein-Abschnitte sind nur dann gültig, wenn sie direkt bei der Ärztin bzw. beim Arzt oder in der Apotheke abgetrennt werden.    
Der Impfstoff muss beim Transport von der Apotheke zur Ordination kühl gehalten werden, aber er darf nicht frieren!

Nein, ich will nicht über MutterKindPass & Impftermine informiert werden.

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten Ort, Datum Stempel & Unterschrift Ärztin/Arzt bzw. der Krankenanstalt

Ich bestätige die Übergabe 
des Impfscheckheftes an die vorne angeführte Person.

Bi
tt

e 
ab

tr
en

ne
n 

un
d 

an
 d

ie
  W

is
s. 

A
ka

de
m

ie
 fü

r V
or

so
rg

em
ed

iz
in

, R
ad

et
zk

ys
tr

aß
e 

9/
1,

 8
01

0 
G

ra
z 

se
nd

en
!

6




scheckheft_2017_weiß.indd   6 13.02.2017   12:47:20

Schwerpunkte   
der wichtigsten   
KooperationspartnerInnen: 

– Bundesministerium für 
Gesundheit: Österreichischer 
Impfplan, Impfstoffankauf, 
epidemiologische Auswertun-
gen für ganz Österreich

– Nationales Impfgremium: 
wissenschaftliche Beratung 
des Bundesministeriums in 
Impffragen

– Fachabteilung für Gesund-
heitswesen/Landessanitätsdi-
rektion: Entscheidungsträger 
und med. Fachstelle für die 
Umsetzung in der Steiermark, 
Finanzierung der Impf- und 
Distributions-Honorare

– Wissenschaftliche Akademie 
für Vorsorgemedizin 
(WAVM): Gesamtorganisati-
on der Gratisimpfaktion 
0–15 in der Steiermark

– Geburtenabteilungen der 
Krankenhäuser: Verteilung 
des Scheckheftes an die 
Mütter

– Niedergelassene ÄrztInnen: 
Umsetzung der Impfung – 
von Beratung bis Dokumenta-
tion und Ausgabe des 
Scheckheftes/Bonheftes für 
Jugendliche

– Apothekerkammer & öffentli-
che ApothekerInnen: Abwick-
lung Impfstoff – Schnittstelle 
zwischen Großhandel und 
Impfling

– Pharmazeutischer Großhan-
del: Lagerung und Verteilung 
des Gratisimpfstoffes an die 
öffentlichen Apotheken

– Pharmazeutische Gehaltskas-
se: Abrechnung und Auszah-
lung der Apothekerhonorare 

– AmtsärztInnen: Impfen in der 
Schule und im Amt 

stoff angeführt ist – den entsprechen
den Gratisimpfstoff an (Abb. 5).
! Falls kein oder der nicht aktuelle 
Gratis-Impfstoff angekreuzt ist, unbe-
dingt vor der Abgabe beim Arzt/bei 
der Ärztin rückfragen ! 

Die Apotheke trennt den Rezeptab
schnitt aus dem Heft ab und händigt den 
Impfstoff der Patientin/dem Patienten 
bzw. den Erziehungsberechtigen aus. 
Bitte verweisen Sie die Abholerin/den 
Abholer auf die Einhaltung der Kühlket
te. Der Rezeptabschnitt verbleibt bei der 
Apothekerin/beim Apotheker und dient 
als Beleg für die Abrechnung der Kosten 
für Lagerung und Distribution mit dem 
Land Steiermark über die Pharmazeuti
sche Gehaltskasse. Dazu ist die Rücksei
te des Abschnittes mit Datum der Impf
stoffausgabe sowie Stempel und 
Unterschrift zu versehen (Abb. 5). 
! Rückseite des Rezeptes bitte vollstän-
dig ausfüllen, stempeln und zeichnen !

Die Apotheke reicht die Rezeptab
schnitte monatlich bei der Pharmazeu
tischen Gehaltskasse ein und füllt dazu 
das entsprechende Formular aus. Sie 
erhält pro abgegebenem Impfstoff bzw. 
eingereichtem Rezept EUR 4,80 für La
gerung und Distribution. Davon erhält 
der Großhandel EUR 2,40.

Die Bestellung bzw. Nachbestellung 
von Gratisimpfstoff beim Großhandel 
erfolgt je nach Lieferfirma formlos 
mündlich oder schriftlich. 
! Gratisimpfstoffe sind gesondert beim 
Großhandel zu bestellen und können 
nicht über das übliche elektronische Be-
stellprogramm bezogen werden !

Die Ärztin/der Arzt dokumentiert die 
durchgeführte Impfung mit dem Impf
gutschein Ärztin/Arzt und sendet die
sen an die WAVM zur Verrechnung des 
ärztlichen Impfhonorars. Die Impfun
gen werden von der WAVM in der stei

rischen Impfdatenbank beim jeweili
gen Kind/Jugendlichen registriert und 
können von berechtigten ÄrztInnen 
und Institutionen via OnlineService 
der WAVM eingesehen werden, z. B. um 
den Impfstatus von PatientInnen nach 
Verlust des Impfpasses festzustellen. 

Die Eingaben in die Impfdatenbank bil
den die Basis für die epidemiologischen 
Auswertungen für die Steiermark.

Der Bonabschnitt „Impfbestätigung für 
die Praxis“ bleibt in der Ordination als 
Bestätigung des eingereichten Impf
bons und die „Impfmeldung für das 
Kind“ verbleibt im Heft als Dokumen
tation für den Impfling bzw. für die El
tern des Impflings.

www.vorsorgemedizin.st 
wird von der WAVM in fachlicher Zu
sammenarbeit mit der Landessanitäts
direktion betrieben. Die vier Themen 
der Website umfassen den „Mutter
KindPass“, „Infektion und Impfung“, 
ein Abschnitt wurde speziell „für Ärzt
innen und Ärzte“ erstellt. Der vierte 
Abschnitt, „Service“, beinhaltet Not
falltipps, wichtigen Adressen und Tele
fonnummern. 

Unter den Downloads gibt es Broschü
ren, die über „Impfen und Infektion“ 
bzw. über die Gratisimpfaktion für die 
spezifischen Zielgruppen informieren. 
Im Downloadbereich für ÄrztInnen fin
den Sie auch das „faktum“, die Ärztein
formation der WAVM, deren Sonderheft 
Sie gerade in den Händen halten. 

Materialien bestellen
Sollten Sie ebenfalls Materialien für die 
Auflage in der Apotheke wünschen, 
dann nehmen Sie bitte per Telefon un
ter 0316/829727, per Fax unter 
0316/831411 oder per EMail unter 
akademie@vorsorgemedizin.st mit der 
WAVM Kontakt auf. 

für Eltern und Kind 2017  

SCHECKHEFT
GESUNDHEIT

2017_scheckheft_titel.indd   1 03.02.2017   11:21:44

Abb. 1 Impfscheckheft

Info Gratisimpfaktion
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Warum sind die Rezeptabschnitte für 
Gratisimpfstoff nur in Verbindung mit 
dem ganzen Impfscheck- bzw. Bonheft 
gültig? Stichwort: lose Abschnitte?
Grundsätzlich besteht nur Anspruch auf 
ein Scheck bzw. Bonheft je Kind/Schü
lerIn/PatientIn. Um Missbrauch vorzu
beugen – die Impfgutscheine haben ei
nen beträchtlichen Wert –, soll daher 
der Gratisimpfstoff nur gegen Vorlage 
des gesamten Scheckheftes/Bonheftes 
und bei ordnungsgemäß rezeptiertem 
Rezeptabschnitt/Apothekenbon abge
geben werden. Daher sollten lose Ab
schnitte in der Regel nicht angenom
men werden.

Darf man jeden Impfstoff abgeben, der 
auf dem Rezeptabschnitt/Apothekenbon 
angeführt ist? 
Nein, es dürfen nur die aktuell vom Ge
sundheitsministerium für die Gratis
impfaktion zugelassenen Impfstoffe 
kostenfrei abgegeben und geimpft wer
den. Über den aktuell zu verwendenden 
Gratisimpfstoff informiert Sie laufend 
die Apothekerkammer Steiermark. In
formationen über die Gratisimpfaktion 
und impfstoffe finden Sie auch auf 
www.vorsorgemedizin.st 

Warum ist die Angabe des Impfstoffes auf 
den Rezeptabschnitten/Apothekenbons so 
wichtig? 
Diese Angabe ist wichtig, weil im Rah
men des kostenfreien Gratisimpfkon
zepts nur bestimmte Impfstoffe, die 
vom Gesundheitsministerium freigege
ben und angekauft wurden, kostenfrei 
abgegeben werden dürfen. 

Was ist, wenn am Bon keiner oder der Al-
ternativimpfstoff, aber nicht der aktuelle 
Impfstoff des Gratisimpfprogramms von 
der Ärztin/dem Arzt angekreuzt wurde?
Im Zweifelsfall halten Sie bitte immer 
mit der Ärztin/dem Arzt Rücksprache, 
denn Alternativimpfstoffe sind in der 
Apotheke nicht kostenfrei abzugeben.

Apotheken-FAQs
Was ist bei der Bestellung von Gratis-
impfstoff beim Großhandel zu beachten 
– im Unterschied zu sonstigen – kosten-
pflichtigen – Impfstoffen?
Gratisimpfstoffe sind beim Großhandel 
gesondert zu bestellen und können 
nicht – wie andere Arzneimittel und 
insbesondere kostenpflichtige Impf
stoffe – über das elektronische Be
stellprogramm bezogen werden. 

Was tun mit den
Privatrezepten?
Privatrezepte mit dem 
Vermerk „Gratis impf 
aktion“ werden von den ÄrztInnen 
dann verwendet, wenn ein 2. Impfstoff 
erforderlich ist und dafür kein Rezept
abschnitt im Scheckheft/Bonheft mehr 
vorhanden ist – z. B. weil das Kind die 
erste Dosis ausgespuckt hat oder der 
Impfstoff verspritzt wurde. Privatre
zepte sind wie die Rezeptabschnitte 
aus dem Scheckheft/Bonheft zu ver
wenden und nach Ausgabe des Impf
stoffes bei der Pharmazeutischen Ge
haltskasse einzureichen.

Was tun, wenn die Apotheke ein Privat-
rezept für einen unbrauchbaren Gratis-
Impfstoff erhält? 
Privatrezept werden z. B. ausgestellt, 
wenn der GratisImpfstoff vom Kind 
erbrochen wurde. Der Impfstoff kann 
dann nochmals gratis ausgehändigt 
werden, auf dem Privatrezept muss al
lerdings „Mangelschein/Gratisimpf
stoff“ stehen und ein Stichwort zum 
Mangel (z. B. verspritzt). Das Privatre
zept gilt dann als „Rezeptbon“ im Rah
men der Gratisimpfaktion.  

Wer entscheidet, ob das Apothekerhono-
rar für Lagerung und Distribution der 
Impfstoffe angewiesen wird?
Die Abrechnung der Gratisimpfstoffe 
wird mittels der Rezeptabschnitte über 
die Pharmazeutische Gehaltskasse an 
die Fachabteilung Gesundheit und Pfle

g e m a n a g e 
ment geschickt. 

Diese prüft die Auf
stellungen und die 

Abrechnung und entschei
det über die Anerkennung 

eingereichter Rezeptabschnitte und 
die Ho norierung. Die Auszahlung des 
Apothekenhonorars erfolgt über die 
Pharmazeutische Gehaltskasse. Die 
WAVM übernimmt dabei – im Auftrag 
der Fachabteilung – nur die Dokumen
tation der ein  gereichten Bons per Scan.

Was ist, wenn der betreffende Gratis-
Impfstoff (z. B. Boostrix-Polio für nieder-
gelassene ÄrztInnen) nicht lieferbar ist?
Wenn der entsprechende Gratis
impfstoff nicht lieferbar ist, darf kein an
derer Impfstoff mit denselben Antige
nen (z. B. Prevenar, Repevax) kostenfrei 
abgegeben werden. Meist besteht die 
Möglichkeit, die betreffende Impfung 
kostenfrei in öffentlichen Impfstellen 
(z. B. Bezirksgesundheitsämter, Magist
rat, Landesimpfstelle) zu erhalten. 

Wie funktioniert die Umstellung von ei-
nem Impfstoff auf den anderen (z. B. In-
fanrix hexa auf Hexyon)? 
2017 gibt es zwei Impfstoffwechsel: 
Hexyon löst Infanrix hexa ab, HBvax
Pro ersetzt Engerix B.  Die Ausgabe ist 
nur abhängig davon, welcher Impfstoff 
von der Ärztin/vom Arzt auf dem Re
zeptabschnitt angekreuzt wurde. So 
lange der „alte“ Gratis impfstoff beim 
Großhandel abrufbar bzw. in der Apo
theke lagernd ist, kann er auch abgege
ben werden, wenn keine andere Vor
gangsweise seitens des Ministeriums 
bzw. der Fachabteilung kommuniziert 
wird und der „alte“ Impfstoff am Re
zeptabschnitt angegeben ist. 

Info Gratisimpfaktion


